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Bezirksregierung Köln   Euskirchen,  26.02.2008 
Dezernat 33 Dienstgebäude Sebastianusstr. 22 
– Ländliche Entwicklung, Bodenordnung – 53879 Euskirchen 
 Tel.: 02251 / 7002 0 
Flurbere inigung Merzenich 
Az.:  Dez.  33 /  69.98.06 -  14 00 4 -  

Vorzeit ige Ausführungsanordnung  

Im Flurbereinigungsverfahren Merzenich, Kreise Düren und Euskirchen, wird hiermit die vorzeitige 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 gemäß § 63 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354), angeordnet. 
 
1. Am 01.04.2008  tritt der im Flurbereinigungsplan Merzenich und im Nachtrag 1 vorgesehene 

neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen, d. h. die im Flurbereinigungsplan und im 
Nachtrag 1 enthaltene Neuordnung des Eigentums und der sonstigen privatrechtlichen und 
öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft. 

2. Zum gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den alten 
Grundstücken und hinsichtlich der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die 
nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen 
öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen nach Maßgabe der 
Festsetzungen im Flurbereinigungsplan und im Nachtrag 1 auf die in deren örtlicher Lage 
ausgewiesenen neuen Grundstücke über. 

3. Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den durch den 
Flurbereinigungsplan und den Nachtrag 1 ausgewiesenen neuen Grundstücken wurde durch 
die vorläufige Besitzeinweisung vom 30.05.2005, die Überleitungsbestimmungen vom 
30.05.2005 sowie die Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung vom 14.05.2007 
geregelt. 

Die vorzeitige Ausführungsanordnung mit Gründen liegt zur Einsichtnahme für die Beteiligten des 
Flurbereinigungsverfahrens Merzenich einen Monat lang während der Dienststunden im Zimmer 
110 des Dienstgebäudes Euskirchen, Sebastianusstr. 22 der Bezirksregierung Köln aus. Die Frist 
beginnt mit dem ersten Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieses Verwaltungsaktes. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats  nach seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westf alen 
- 9a Senat (Flurbereinigungsgericht) - 

Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 

schriftlich zu erheben. 

Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 

Es wird empfohlen, der Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen. 

Anordnung der sofor t igen Vol lz iehung 

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 12.12.2007 (BGBl. I S. 2840), wird die sofortige Vollziehung des 
vorgenannten Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen den 
Verwaltungsakt keine aufschiebende Wirkung haben. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung gemäß § 80 Abs. 5, Satz 1 VwGO beantragt werden bei dem 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westf alen 
9a Senat (Flurbereinigungsgericht) 

Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster. 

 
 
 Im Auftrag 
  
 (L.S.)  gez. Hundenborn 
 Ltd. Regierungsdirektor 
 
 

 
 
 
Der Bürgermeister 53919 Weilerswist, den 03.03.2008 
 
An die 
Mitglieder 
des Rates der Gemeinde Weilerswist 
 
 
 

Einladung 20/08 
 
Gemäß § 47 Absatz 1 GO in der z.Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 1 bis 3 der 
Geschäftsordnung für den Rat der Gemeinde Weilerswist und seine Ausschüsse in der z.Zt. gültigen 
Fassung lade ich Sie hiermit zu einer Sitzung ein, die am Donnerstag, dem 13.03.2008, 18:00 Uhr, im 
Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Straße 29 stattfindet. 
 
 

Tagesordnung 
 
 

I. Öffentlicher Teil 

TOP 1. Einwohnerfragestunde 
 
TOP 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 3. Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 4. Beschlusskontrolle 
 
TOP 5. Änderung der Ausschussbesetzungen   

hier: Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung, Ausschuss für 
Bürgerangelegenheiten, Projektausschuss Weilerswist-Süd und Betriebsausschuss 
V_48/2004  27, 28., 29. und 30. Ergänzung 
 

TOP 6. Organwahlen 2008; Wahlen zur Delegiertenversammlung des Erftverbandes 
 Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung 
 DE 2/ 2008 und V_17/2008 

 
TOP 7. Bildung des Wahlausschusses für die  Kommunalwahl 2009 

V_8/2008 
 

TOP 8. Erlass einer Satzung über die Verminderung der Zahl der Ratsmitglieder der 
Gemeinde Weilerswist für die Kommunalwahlen 2009 und die darauf folgenden 
V_9/2008 
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TOP 9. Neueinteilung der Wahlkreise in der Gemeinde Weilerswist 

A_1/2008 und A 1/2008 1. Ergänzung 
 

TOP 9. Jahresrechnung  2006 
V_19/2008 
 

TOP 10. 6. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung vom 23.12.1994 zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Weilerswist vom 17.01.1974 
V_18/2008 
 

TOP 11. Vertretung des Schulträgers in der Schulkonferenz für Schulleiterbestellung 
V_10/2008 
 

TOP 12. Offene Ganztagsschule im Primarbereich 
V_65/2004 12. Ergänzung 
 

TOP 13. Kindergartensituation in der Gemeinde Weilerswist 
V_63/2004 16 und 17. Ergänzung 
 

TOP 14. IV. Änderung der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen aus besonderem Anlass in der Gemeinde Weilerswist 
A_7/2004 4. Ergänzung 
 

TOP 15. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 
 15.1 Kreisumlage 2008 
 
TOP 16. Mitteilungen und Anfragen der Ratsmitglieder 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 

TOP 17. Beschlusskontrolle 
 
TOP 18. Bebauungsplan Nr. 72 „Nördlicher Teil des Entwicklungsgebietes Weilerswist-Süd“ 

hier: Änderung eines Grundstückskaufvertrages 
V_74/2003 15. Ergänzung 
 

TOP 19. Berichte und Mitteilungen  des Bürgermeisters 
 
TOP 20. Mitteilungen und Anfragen der Ratsmitglieder 
 
 
 
 
In Vertretung 
Forstner 
1. Beigeordneter 
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Das Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 
Ortschaft Weilerswist  Nußbaum, Paul   

-Ortsvorsteher- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer)  Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 VR-Bank Brühl-Erftstadt 
 
 

Kölner Str. 88  
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Vernich  Hans-Josef Thelen  

-Ortsvorsteher- 
 

Nelkenstr. 67 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Trierer Str. 138 
53919 Weilerswist 
 

 
Ortschaft Metternich Auslegekasten  

 
 

Meckenheimer Str. 64  
53919 Weilerswist  

 Kiosk 
 

Wasserburgstr. 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs   

-Ortsvorsteher- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 Kasten am 
Kindergarten /"Alte Schule" 
 

Heimerzheimer Str. 12  
53919 Weilerswist 

 
 
Ortschaft Lommersum  Heinrich Oberrem  

-Ortsvorsteher- 
 

Wichterricher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Auf dem Driesch 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Derkum-Hausweiler  Adolf Leeser  

-Ortsvorsteher- 
Erftstr. 12  
53919 Weilerswist  

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Interne t unter http://www.weilerswist.de/  
 
 


